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§ 73 GBDO Begunstigungen fur die
Hinterbliebenen im Falle des Todes

des Gemeindebeamten

GBDO - NO Gemeindebeamtendienstordnung 1976

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Ist ein Gemeindebeamter, dessen ruhegenuf3fahige Gesamtdienstzeit noch nicht finf Jahre betragt, im Dienststand
an den Folgen eines Dienstunfalles oder an einer Berufskrankheit gestorben, dann sind seine Hinterbliebenen, wenn
sie aus diesem Grund Anspruch auf Leistungen aus der Unfallversorgung der 6ffentlich Bediensteten haben, so zu
behandeln, als ob der Gemeindebeamte eine ruhegenul3fahige Gesamtdienstzeit von 15 Jahren aufzuweisen hatte.

(2) Ist ein Gemeindebeamter im Dienststand oder im zeitlichen Ruhestand gestorben und betragt seine
ruhegenuf3fahige Gesamtdienstzeit mindestens funf Jahre, dann sind die Hinterbliebenen so zu behandeln, als ob dem
Gemeindebeamten zu seiner ruhegenul3fahigen Gesamtdienstzeit ein Zeitraum nach § 65 Abs. 2 zugerechnet worden
ware. Das gleiche gilt, wenn ein wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzter Gemeindebeamter im Zeitpunkt
seiner Versetzung in den Ruhestand die Voraussetzungen fur die Zurechnung nach der Vorschrift des 8§ 65 Abs. 2 erfullt
hat und Uber die Zurechnung vor seinem Tod noch nicht entschieden wurde.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gbdo/paragraf/65
https://www.jusline.at/gesetz/gbdo/paragraf/65
file:///

	§ 73 GBDO Begünstigungen für die Hinterbliebenen im Falle des Todes des Gemeindebeamten
	GBDO - NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976


